
Auslöser für die aktuellen Konzentrationsprozesse in Spital und Praxis ist der
Wettbewerb, der sich zur Zeit vorwiegend in Form von Fallpauschalen und
Managed Care manifestiert. Ärzteschaft und Spitäler überdenken ihre strate -
gischen Positionen und passen sich zielgerichtet den neuen Gegebenheiten an.
Ärztegruppen und Spitalgruppen werden innert weniger Jahre über verschie-
dene Versorgungsstufen und zwischen mehreren Gruppen vertraglich zu -
sammenarbeiten.

Kein Autonomieverlust
Dabei werden wir Ärztinnen und Ärzte wenig medizinische Autonomie verlieren.
Die Angst vieler Patienten vor Qualitätseinbussen bei der Gesundheitsver -
sorgung – davor, dass ökonomische Auflagen uns Behandlungsverfahren auf-
zwingen, wird unsere Therapie-Autonomie schützen. Das Gesundheitswesen
wird zum Markt, aber dieser Markt bleibt regional. Anreisezeiten werden nur bis
zu einer gewissen Verlängerung akzeptiert werden. Die Akutversorgung bleibt
damit dezentral, wenn auch anders als heute. 

Leistungsverschiebung 
Das vom Markt bzw. von Politik und Öffentlichkeit geforderte integrierte medi-
zinische Leistungsangebot über die ganze Behandlungskette stellt Ärzte und
Spitäler vor grosse Herausforderungen. Entsprechend kompatible Informa-
tionsnetzwerke und die Zusammenlegung von Gebäudeinfrastruktur erfordert
einen enormen Kapitalaufwand, den wir – unter Kostendruck stehende Ärzte
(und Spitäler) – nicht ohne weiteres aufzubringen bereit und fähig sind. Aus
 Kostengründen wird in integrierten Versorgungsnetzwerken die heute zentrale
Stellung der Spitäler zu Gunsten von grundversorgenden und interdisziplinären
Ärztegruppen an Gewicht verlieren werden. Die damit verbundene Leistungs-
verschiebung vom stationären hin zum ambulanten Sektor wird zu Interessens-
konflikten führen. Dabei werden Konflikte nur in zweiter Linie um Spitalärzte ent-
stehen, welche ihre Versorgungsinstitution aufrechterhalten wollen. In erster
Linie wird die vertragliche Integration von bis anhin unabhängig praktizierenden
Ärzten in die Strukturen von privat organisierten Versorgungssystemen zu
Spannungen führen.

Konzentration
Diesen Konzentrationsprozess wird unser Kanton kaum finanzieren können. Er
wird sich durchaus daran beteiligen. Realisieren und finanzieren werden diesen
integrierten Strukturneubau wahrscheinlich vorwiegend private und institutio-
nelle Investoren, Privatspitäler sowie die praktizierenden Ärzte! 
Falls Sie noch keine Kooperationssitzung terminiert haben, dann sollten Sie
dies bald tun. Der Markt drückt.

Jürg Schlup, 
Präsident der Ärztegesellschaft des Kantons Bern
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Prof. Hans Gerber blickt auf eine beein -
druckende berufliche Karriere zurück: Von
1988 bis 2002 war er am Inselspital ange-
stellt. In dieser Zeit leitete er unter anderem
die Abteilung Proteindiagnostik und aus -
wärtige Analysen, war geschäftsführender
Co-Direktor des Chemischen Zentrallabors
sowie Co-Geschäftsleiter des Departements
Hämatologie, Onkologie, Infektiologie,
Labor-Medizin und Spitalpharmazie. Später
gehörte er als Direktor Lehre und Forschung
und als Direktor Medizinische Dienstleistung
der Inselspitalleitung an. Nach seinem
Rück tritt am Inselspital war er wenige Jahre
in der Privatwirtschaft tätig.

Als Kantonsarzt war er Leiter des Kantons-
arztamtes und damit zuständig für die medi-
zinischen Belange der Gesundheitsvorsorge
und -förderung, die Bekämpfung übertrag-
barer Krankheiten und für medizinische
 Fragen der stationären und ambulanten Ver-
sorgung; daneben für die Aufsicht über die
Berufe im Gesundheitsbereich und für die
Erteilung diesbezüglicher Bewilligungen und

Zulassungen. In seine Amtszeit fiel die Pan-
demieplanung, ausgelöst durch SARS und
Vogelgrippe, aktuell und vorläufig finalisiert

durch H1N1. Besondere Unterstützung er -
hielten wir durch ihn in der Reorganisation
des ambulanten ärztlichen Notfalldienstes,
beim finanziellen Beitrag des Kantons an
Medphone und bei der aktuell laufenden
Revision des Gesundheitsgesetzes.

Gesundheitspolitisch aktiv war er als lang-
jähriger Vorsitzender der Gesundheitskom-
mission der Kantonalbernischen SVP. Als
Kantonsarzt war er Mitglied des Vorstandes
unserer Ärztegesellschaft, nahm rege an
den Vorstandsitzungen teil und nutzte diese
für den Meinungsaustausch. Mit Hans Ger-
ber zieht sich eine Persönlichkeit und ein
Kollege aus dem ärztlichen Berufsleben
zurück, der mit seinem gesundheitspoliti-
schen Engagement das Bernische Gesund-
heitswesen mitgeprägt hat.

Hans Gerber – im Namen des Vorstandes
unserer Ärztegesellschaft danke ich Dir für
Dein Engagement zu Gunsten der Kranken
und der Ärzteschaft.

Rücktritt von Prof. Hans Gerber als Kantonsarzt
Professor Hans Gerber tritt auf Ende Februar 2010 von seinem Amt als Berner Kantonsarzt zurück. 

Er war seit 1. März 2005 insgesamt 5 Jahre als Kantonsarzt tätig.

Jürg Schlup, Präsident der Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Dr. iur. Thomas
Eichenberger, 
Sekretär der
Ärzte gesell -
schaft des 

Kantons Bern

1. Allgemeine Bemerkungen zur Vorlage

Das Eidgenössische Departement des In -
nern (EDI) hat im Oktober 2009 einen Vor-
entwurf für eine 2. Teilrevision des Heil -

mittelgesetzes HMG (Bundesgesetz über
Arzneimittel und Medizinprodukte) in die
Vernehmlassung geschickt. Die Revisions-
vorlage ist sehr umfangreich. Alleine der
erläuternde Bericht umfasst 113 Seiten. 
Das Parlament hat beim Heilmittelgesetz,
welches am 1. Januar 2002 in Kraft trat, in
verschiedenen Punkten Handlungsbedarf
geortet. Weil die Schweiz droht, den Vor-
sprung bezüglich der Qualität des Heil -
mittelwesens und die Attraktivität als Her-
stellerstandort einzubüssen, sollen vor
allem der Zugang der Bevölkerung zu Arz-
neimitteln (u.a. Förderung der Selbstmedi-
kation) und die Überwachung des Marktes
(vor allem strengere Auflagen für die Firmen
vor und nach erfolgter Zulassung) verbes-
sert werden. Die bestehenden Marktzu-
trittsbestimmungen wurden kritisch über-

prüft. So sollen insbesondere die verein-
fachte Zulassung von synthetischen Arz-
neimitteln sowie von Komplementär- und
Phytoarzneimitteln verbessert und neu
dringend erforderliche, detaillierte Bestim-
mungen über die Abgabe von Arzneimitteln
und Arzneimitteltherapie in der Kinderheil-
kunde aufgenommen werden. Soweit es
um den reinen Nachvollzug von EG-Recht
(z.B. wesentlich strengere Bestimmungen
im Bereich der Pharmakovigilanz, elektro-
nisch verfügbare Arzneimittelinformation,
etc.) geht, dürfte die Vorlage in wesent-
lichen Teilen unbestritten sein.
Die Vorlage ist sehr stark etatistisch ge -
prägt. Sie stammt offensichtlich aus der
Feder von Bürokraten, welche geneigt zu
sein scheinen, den gesamten Heilmittel-
markt als etwas Verwerfliches zu betrachten
und permanent vollumfänglich durchleuch-
ten zu müssen, um angebliche Missstände
aufdecken zu können. Die Absicht, bisheri-
ge Regelungen zu vereinfachen, gelingt mit
der Vorlage – wenn überhaupt – höchstens
teilweise. Der Drang, zusätzliche Regulie-
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rungen einzuführen, überwiegt ge genüber
der eigentlich notwendigen Disziplin, sich
auf das Wesentliche zu beschränken.
Dies zeigt sich insbesondere an der vorge-
schlagenen Neuregelung der geldwerten
Vorteile (Art. 57a und 57b HMG), an den
Offenlegungspflichten (Art. 57b lit. c Ziff.
1 und Art. 57c HMG), am Whistleblower-
Artikel (Art. 59 Abs. 7), an der Möglichkeit,
Referentinnen und wissenschaftliche Gut-
achter im Verwaltungsverfahren nur
noch mit deren Einverständnis bekannt
geben zu müssen (Art. 84 Abs. 1bis) sowie
an der vorgesehenen Verschärfung der
Strafbarkeiten (Art. 86, 86a, 86b [Verstoss
gegen Art. 57a HMG neu als Vergehen] und
87 HMG; siehe insbesondere auch die vor-
gesehene Verschärfung des Art. 102 Abs. 2
StGB: konkurrierende Unternehmenshaf-
tung). Die vielgepriesene Kohärenz im Rah-
men eines funktionierenden Gesamtsys-
tems bleibt insbesondere im Rahmen der
auch in dieser Vorlage immer noch fehlen-
den Harmonisierung zwischen dem Kor-
ruptionstatbestand des HMG und der
Weitergabepflicht nach KVG auf der Stre-
cke. Die Übertragung von Aufgaben im
Rahmen des Vollzugs des Korruptionstat-
bestandes auf das BAG macht bei genaue-
rer Betrachtung keinen Sinn.
Beim Studium der Vorlage fällt insbesonde-
re auf mit wie viel Akribie sich die Behörden
gerade mit denjenigen Aufgaben befassen,
welche meines Erachtens ganz klar nicht
die Kernkompetenz von Swissmedic (nach-
folgend: Institut) betreffen. Obwohl der
Grund dafür in den parlamentarischen Dis-
kussionen liegen dürfte, ändert dies nichts
daran, dass sich der Heilmittelgesetzgeber
nicht über den Verfassungsauftrag und den
bereits bestehenden Zweckartikel des Heil-
mittelgesetzes hinwegsetzen darf.
Diese Bemerkung bezieht sich zum einen
auf die Neuregelung der geldwerten Vorteile
(Korruptionstatbestand im HMG; bisher in
Art. 33 HMG neu Art. 57a, 57b und 57c
HMG) und zum anderen natürlich vor allem
auf die Absicht, der Ärzteschaft die Selbst-
dispensation wegzunehmen.

2. Verbot der Selbstdispensation

Das vorgesehene Verbot der Selbstdispen-
sation erstreckt sich meines Erachtens
auch auf die Abgabe im Rahmen der Erst-
versorgung (Streichung des bisherigen Art.
24 Abs. 1 lit. b HMG, welcher bisher auf die
autonome Regelung der Selbstdispensa-
tionen in den Kantonen verwies). Eine Aus-
nahme soll lediglich dann noch möglich
sein, wenn der Kanton weitere Medizinal -
personen zur Arzneimittelabgabe zulässt,
sofern die nächste öffentliche Apotheke mit

einem öffentlichen Verkehrsmittel nicht mit
einem angemessenen zeitlichen Aufwand
erreichbar ist (neuer Art. 25a HMG).
Eine sorgfältige Analyse der Begründung im
Vortrag zeigt, dass es sich bei dieser Idee
um eine Missgeburt handelt, welche mit
seriöser Gesetzgebung nichts zu tun hat,
und einzig dazu dient, aus welchen Grün-
den auch immer, wieder einmal politisch
gegen die Ärzteschaft vorzugehen. Insbe-
sondere die folgenden Argumente sind
nicht stichhaltig:
1. Von erwiesener Fehlregulierung mit fal-
schen Anreizstrukturen zu sprechen, ist
verfehlt, weil – auch wissenschaftlich –
bestritten ist, ob die Selbstdispensation
in der Schweiz zu Mehrkosten im Ver-
gleich zum Apothekerkanal führt.

2. Die Schweiz richtet ihre Gesetzgebung
in zentralen Fragen der Versorgung der
Bevölkerung nie danach aus, welche Re -
gelungen in den umliegenden Ländern
oder in einem Land der OECD gelten. Ein
Sonderfall im europäischen Kontext zu
sein, ist keineswegs fragwürdig, weil die
Bevölkerung in der Schweiz selber ent-
scheidet, welches Versorgungsmodell
sie möchte. Die bisherige Regelung auf
kantonaler Stufe trägt dieser Tatsache
ausreichend Rechnung.

3. Das EDI behauptet, die ärztliche Selbst-
dispensation könne zu einer Gefährdung
der Arzneimittelsicherheit führen. Dies
trifft nicht zu. Die ärztliche Tätigkeit
unterliegt der strengen Vorschrift des
Art. 26 HMG, wonach bei der Verschrei-
bung und Abgabe von Arzneimitteln die
anerkannten Regeln der medizini-
schen und pharmazeutischen Wis-

senschaften beachtet werden. Hinzu
kommen die strengen Vorschriften über
die ärztliche Aufklärung. Wird nicht rich-
tig aufgeklärt, so haftet der Arzt kausal
für allenfalls auftretende durch das
 Arzneimittel verursachte Gesundheits-
schäden.

4. Damit ist auch die völlig absurde Be -
hauptung, aus volkswirtschaftlicher
Sicht mache es keinen Sinn, zwei uni-
versitäre Ausbildungen betreffend Um -
gang mit und Einsatz von Arzneimitteln
anzubieten, vollständig entkräftet. Allein
für die Verschreibung brauchen die Ärz-
tinnen und Ärzte bereits die Bildungs-
ausgaben, die das EDI einsparen will.

3. Geldwerte Vorteile

Art. 57a (neu) Verbot geldwerter Vorteile
Zu begrüssen ist wohl aus Gründen der
Praktikabilität die Präzisierung des Ab -
satzes 1, wonach künftig eine allgemeine
Eignung bzw. eine abstrakte Gefährdung,
das Verschreibungs-, Abgabe- oder An -
wendungsverhalten bei verschreibungs-
pflichtigen Arzneimitteln negativ zu be -
einflussen, bei der Gewährung geldwerter
Vorteile für eine Erfüllung des Korruptions-
tatbestandes ausreichen soll.
Sowohl die Einschränkung auf verschrei-
bungspflichtige Arzneimittel (lit. a) als auch
die Ausdehnung der Bestimmung auf die
höherschwelligen Medizinprodukte (lit. b)
machen vor dem Hintergrund Sinn, dass
der Tatbestand vor allem dann greifen soll,
wenn eine erhebliche Gesundheitsgefähr-
dung droht. Die erwähnten Arzneimittel und

Es ist umstritten, ob die ärztliche Medikamentenabgabe in der Schweiz zu Mehrkosten 
im Vergleich zum Apothekerkanal führt. Foto: Keystone
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Medizinprodukte haben erfahrungsgemäss
das grössere Gefährdungspotential als
nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel
und Medizinprodukte der Klasse I. Mit der
erwähnten Einschränkung wird dem Ver-
hältnismässigkeitsprinzip Rechnung getra-
gen, welches es rechtfertigt, die für die Ver-
fol¬gung zuständigen Behörden nicht mit
Bagatellfällen zu belasten.
Die Formulierung im Absatz 3, wonach die
geldwerten Vorteile bei adäquaten Gegen-
leistungen zulässig sein sollen, ist aus öko-
nomischer und betriebswirtschaftlicher
Sicht zu begrüssen. Allerdings sollte die
Bestimmung noch weiter vereinfacht wer-
den (soweit ihnen diese nicht bereits ander-
weitig vergütet werden oder von Nutzen
sind ist zu streichen).

Art. 57b (neu) Ausnahmen
Die vorgesehene Formulierung der Ausnah-
men stellt zweifellos einen Fortschritt im
Vergleich zum heutigen Art. 33 HMG dar.
Die unbestimmten Rechtsbegriffe «han-
delsüblich» und «betriebswirtschaftlich ge -
rechtfertigt» haben zu erheblicher Rechts-
unsicherheit geführt.
Die in den lit. a, b und c aufgeführten Fall-
gruppen erscheinen sinnvoll. Die in diesem
Zusammenhang neu vorgesehene Ver-
pflichtung sämtlicher Akteure der Arznei-
mittelvertriebskette, über gewährte Rabat-
te und Rückvergütungen Buch zu führen,
geht aber sehr weit.
Die Bestimmungen im Bereich des HMG
sollten sich im Sinne eines reinen Korrup-
tionstatbestandes vernünftigerweise auf
den Gesundheitsschutz und auf verpönte
Verhaltensweisen beschränken, welche im
Rahmen der Abgabe von Arzneimitteln eine
abstrakte Gesundheitsgefährdung bewir-
ken könnten. Das KVG hat sich dagegen
ausschliesslich mit der Zurverfügungstel-
lung bestimmter Arzneimittel zu möglichst
günstigen Kosten und in diesem Zu -
sammenhang auch mit der Weitergabe-
pflicht bei Vergünstigungen nach KVG zu
befassen.
Die saubere Trennung beider Bereiche setzt
voraus, die Erfüllung der Weitergabepflicht
als Voraussetzung für die Erfüllung einer
ausnahmsweisen Zulässigkeit nach HMG
auf Situationen zu beschränken, in denen
die Weitergabepflicht bereits nach KVG
besteht. 
Einzig nicht in der SL figurierende Arznei-
mittel der Kategorien A und B fallen dabei
scheinbar zwischen Stuhl und Bänke. Dies-
bezüglich erweist sich die Weitergabe-
pflicht indessen bei genauerer Betrachtung
als dem HMG fremdes Regulierungs -
element und als unpraktikabel, weil bei-
spielsweise nicht geregelt wird, an wen in
diesem Fall Rückvergütungen auf Gesamt -

umsätzen mit mehreren Arzneimitteln der
selben Firma weitergegeben werden sollen.
Nach dem Gesagten sollte die Zulässigkeit
bestimmter geldwerter Vorteile (Rabatte
und Rückvergütungen) von der Einhaltung
der Weitergabepflicht nach KVG abhän-
gig gemacht werden. Offenbar kennt Öster-
reich eine vergleichbare Regelung. Die er -
wähnte, sehr geringfügige Lücke im
Zusammenhang mit Nicht-SL-Produkten
der Abgabekategorien A und B kann in Kauf
genommen werden.

Art. 57c (neu) Offenlegungspflichten
In der Vorlage werden die Kostenfolgen
der Umsetzung, insbesondere was die neu
vorgesehenen Buchführungs- und Offenle-

gungspflichten anbelangt, nicht themati-
siert. Das berühmte Kosten-Nutzen-Ver-
hältnis bleibt somit bezüglich des Korrup-
tionstatbestandes völlig im Dunkeln, denn
auch der vermeintliche Schaden ist – wie
das EDI im erläuternden Bericht selber zu -
gibt – nicht bezifferbar. 

Die neuen Bestimmungen könnten in der
Vorstellung der zuständigen Behörden
womöglich auch nur dazu dienen, mit stren-
geren Transparenzvorschriften aufwändig
zu genauerer Kenntnis der Marktverhält-
nisse (die sie eigentlich kennen sollten) zu
gelangen, um daraus wiederum Hand-
lungsbedarf für noch strengere Vorschriften
ableiten zu können.

4. Auflistung der Art. 57a, 57b und 57c des Entwurfs

2a. Abschnitt (neu): Vorteilsverbot und Offenlegungspflicht

Art. 57a (neu) Verbot geldwerter Vorteile
1 Personen, die Heilmittel verschreiben, abgeben oder anwenden, sowie Organisationen, die sol-
che Personen beschäftigen, dürfen keine geldwerte Vorteile angeboten oder gewährt werden, die
geeignet sind, die Verschreibung, Abgabe oder Anwendung folgender Heilmittel zu beeinflussen:
a. verschreibungspflichtige Arzneimittel;
b. Medizinprodukte, mit Ausnahme be stimmter, vom Bundesrat festgelegter Kategorien.

2 Solche Personen und Organisationen dürfen derartige Vorteile weder fordern noch annehmen.

3 Keine geldwerten Vorteile sind Abgeltungen für gleichwertige Gegenleistungen der betreffenden
Personen oder Organisationen, soweit ihnen diese nicht bereits anderweitig vergütet werden oder
von Nutzen sind.

Art. 57b (neu) Ausnahmen
Vom Verbot nach Artikel 57a ausgenommen sind:
a. geldwerte Vorteile von bescheidenem Wert, die den in Artikel 57a Absatz 1 er wähnten Perso-

nen gewährt werden, sofern sie für deren medizinische oder pharmazeutische Praxis von
Belang sind;

b. Unterstützungsbeiträge, namentlich für Forschungstätigkeiten, die den in Artikel 57a Absatz 1
erwähnten Organisationen gewährt werden, sofern bestimmte, vom Bundesrat festgelegte
Kriterien erfüllt sind;

c. geldwerte Vorteile, die beim Heilmitteleinkauf in Form von Preisrabatten oder Rückvergütungen
gewährt werden, so fern sie:
1. in den Belegen und Rechnungen sowie in den Geschäftsbüchern der in Artikel 57a Absatz

1 erwähnten Personen und Organisationen ausgewiesen sind, und
2. an die Konsumentinnen und Konsumenten oder deren Versicherer weiter gegeben werden.

d. die zeitlich beschränkte Abgabe unverkäuflicher Musterpackungen in kleiner Anzahl.

Art. 57c (neu) Offenlegungspflichten
1 Personen, die Heilmittel verschreiben, abgeben oder anwenden, sowie Organisationen, die sol-
che Personen beschäftigen, sind verpflichtet, ihre Kundschaft in geeigneter Weise zu informieren
über:
a. eigene Beteiligungen an Unternehmen, die Heilmittel herstellen oder in Verkehr bringen;
b. Tätigkeiten in Führungs- und Aufsichtsgremien, Beiräten und ähnlichen Gremien solcher

Unternehmen sowie Beratungs- oder Expertentätigkeiten für diese;
c. Beteiligungen solcher Unternehmen an ihrer eigenen medizinischen oder pharmazeutischen

Praxis oder Organisation.

2 Der Bundesrat kann Ausnahmen vorsehen.
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«Das Verbandsleben war gemütlich»

doc.be: Sie sind seit 20 Jahren Sekretär
der BEKAG. Wie hat sich Ihr persönli-
ches Aufgabenfeld im Laufe der Zeit
gewandelt?
Thomas Eichenberger: Meine Aufgabe be -
schränkte sich ursprünglich auf das Er -
teilen von telefonischen und schriftlichen
Rechtsauskünften, auf Besprechungen
mit Mitgliedern, auf das Abfassen der
wichtigeren Korrespondenz für die Ärzte-
gesellschaft und den Präsidenten und auf
die vereinsrechtliche Organisation der Sit-
zungen. Wichtige Zusatzaufgaben wie die
Organisation der Standeskommission,
Verhandlungen mit den Krankenversiche-
rern, etc. bestanden aber auch schon
damals. 

Heute haben wir mit Oliver Macchi einen
zweiten promovierten Juristen im Teilzeit-
pensum angestellt. Er kümmert sich mehr-
heitlich um die professionelle Rechtsbera-
tung und ist zu bestimmten Zeiten für die
Mitglieder immer erreichbar. Der Sekretär
hat heute natürlich mehr und Anderes zu
tun als früher. Es sind mehr Sitzungen und
mehr Kontakte als früher, die gepflegt wer-
den müssen. Die politische und strategi-
sche Beratungsfunktion hat zugenommen.
Wir müssen uns von Bern aus vermehrt in
die eidgenössische Politik einmischen und
tun dies auch. Bei wichtigen gesundheits-
politischen Fragen verlieren wir sonst
 jegliches Mitspracherecht und jeglichen
Einfluss.

Welche Themen dominierten 1990 die
gesundheitspolitische Debatte? Was
beschäftigte die Ärzte damals?
Damals ging es schwergewichtig um Tarif-
fragen bzw. die Verhandlungen drehten
sich regelmässig um Teuerungsanpassun-
gen des Vertragstarifes. Schon damals
waren die Verhandlungen schwierig. Wir
konnten aber im Gegensatz zu heute ab
und zu noch eine teilweise Teuerungsan-
passung erreichen. Bei der Ausgestaltung
des Blocktarifs und bei der Handhabung
hatten wir wesentlich mehr Handlungs-
spielraum als mit dem heutigen Einzelleis-
tungstarif TARMED, der gesamtschweize-
risch festgelegt wird.

Es ging in den 1990er Jahren aber auch um
die Einführung des Obligatoriums in der
sozialen Krankenversicherung. Die Ärzte-
gesellschaft hatte sich damals aus grund-
sätzlichen Überlegungen eher dagegen
gestemmt und auch erfolglos versucht, die
FMH zu überzeugen. Die Folgen der Ein-
führung des Obligatoriums sind heute
noch spürbar. Der Tarifschutz im ambulan-
ten Bereich ist strikt und die Abrechnungs-
berechtigung aller Ärztinnen und Ärzte
(Vertragszwang) wird immer wieder in
 Frage gestellt. Die Abhängigkeit unserer
Mitglieder von der Sozialversicherung hat
stark zugenommen.

Erzählen Sie uns bitte Anekdotisches
über das Verbandsleben in den 1990er
Jahren!
Das Verbandsleben war gemütlich. Man
pflegte die Begegnung unter Kolleginnen
und Kollegen, wobei das fröhliche Beisam-
mensein bei Speis und Trank eher im
Vordergrund stand. Die Mitglieder und Ver-
bandsorgane hatten noch Zeit und nah-
men sich Zeit für standespolitische An -
lässe, auch für Ausflüge. Bei Delegierten-
versammlungen und Vorstandssitzungen
hatte man zwar eine Traktandenliste abzu-
arbeiten. Doch bereits während der Sitzun-
gen wurde geraucht, so dass man den Ein-
druck gewann, dass die Sitzungen früher
viel eher der Vorbereitung des anschlies-
senden gemütlichen Teils dienten.

Sie haben mittlerweile schon drei
BEKAG-Präsidenten erlebt. Wie haben
sie sich unterschieden?
Walter Flury war die alte Schule in Person.
Er hatte einfach Stil, war stets höflich im
Auftreten, aber hart in der Sache. Als prak-
tizierender Arzt bewahrte er den liberalen
Geist des Unternehmers. Er konnte jeden
Verhandlungspartner mit einfachen Aus -
sagen und Beispielen innert Kürze über-
zeugen.

Thomas Eichenberger berät seit zwei Dekaden die Ärztegesellschaft als
juristischer Sekretär. Anlässlich seines Jubiläums sprach doc.be mit ihm

über Veränderungen seines Aufgabenfeldes, Anekdoten aus dem Verbands-
leben der 1990er Jahre und welche etymologische Bedeutung sich hinter

dem Wort «Sekretär» verbirgt.

Interview: Marco Tackenberg und Markus Gubler, 
Presse- und Informationsdienst 

«Die politische und strategische Beratungsfunktion hat zugenommen. 
Wir müssen uns von Bern aus vermehrt in die eidgenössische Politik einmischen 
und tun dies auch.»            Foto: Marco Tackenberg

Jubiläums-Interview Eichenberger – Seit 20 Jahren im Dienste der BEKAG
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Reinhold Streit war dagegen mit Herz und
Seele Chefarzt. Von daher hatte er weniger
Mühe, bestehende Hierarchien und Macht -
konstellationen zu akzeptieren. Seine Stär-
ke war es, bei allen Fragestellungen immer
zuerst an die Patientinnen und Patienten
und an die Auswirkungen auf das Gemein-
wohl zu achten. Er hat sich dann seine
eigene, wirklich unabhängige Meinung
gebildet. Seine Korrektheit und Integrität
waren beispielhaft.

Jürg Schlup ist der geborene Politiker. Sein
Beziehungsnetz reicht sehr weit. Neue
Technologien und innovative Fortschritte
sind für ihn kein Problem. Er hat keine
Berührungsängste, übernimmt neue Ideen
rechtzeitig und setzt diese konsequent um.
Seinen Informationsvorsprung nutzt er
immer zu Gunsten der Ärzteschaft. In
Sachen Kommunikation hat er die Ärzte-
gesellschaft revolutioniert. Er ist nicht nur
Vordenker, sondern auch Realist, der
immer weiss, was erreichbar ist und was

nicht. Entsprechend erreicht er auch meis-
tens die Ziele, die er sich gesetzt hat. 

Ein Sekretär von der etymologischen
Bedeutung des Wortes her, ist ein
Geheimschreiber. Was bedeutet das?
Die Funktion klingt verdächtig, passt aber
relativ gut zu einem Sekretär, der daneben
immer als praktizierender Anwalt tätig
geblieben ist. Anwälte sind sich gewohnt,
das Anwaltsgeheimnis zu wahren. Ent-
sprechend fällt es uns leichter, gewisse
Dinge für uns zu behalten oder innerhalb
der Ärztegesellschaft nicht etwa zu ver-
heimlichen, aber – statutarisch korrekt –
immer erst im richtigen Zeitpunkt im rich -
tigen Gremium behandeln zu lassen. So
lassen sich viele Missverständnisse und
manchmal sogar Katastrophen vermeiden.
Damit soll nicht in Frage gestellt werden,
dass die Kommunikation mit allen Mitglie-
dern heute noch viel wichtiger ist als früher.
Mit dem doc.be wurde ein wesentlicher
Fortschritt erreicht.

Wo liegen die aktuellen gesundheits -
politischen Herausforderungen? Auch
auf den Kanton Bern bezogen. Wo
sehen Sie standespolitischen Hand-
lungsbedarf?
Die aktuellen politischen Herausforderun-
gen liegen mehrheitlich auf eidgenössi-
scher Ebene. Wir sind deshalb vor allem in
der Konferenz der kantonalen Ärztegesell-
schaften und in der Ärztekammer sehr
aktiv und führen auch regelmässig Klau-
surtagungen nicht nur zu kantonalen The-
men durch. 

Im Kanton Bern werden uns nebst dem
drohenden oder bereits bestehenden Ärz-
temangel in bestimmten Regionen des
Kantons Bern und dem Dauerbrenner der
Organisation des ambulanten ärztlichen
Notfalldienstes, die Einführung von DRG in
den Spitälern und die daraus resultieren-
den Auswirkungen auf den ambulanten
Bereich in den nächsten Jahren am meis-
ten beschäftigten.

p
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Noch nie war die
Praxisadministration

so direkt und preiswert

 ÄRZTEKASSE

Genossenschaft

Steinackerstrasse 35 · 8902 Urdorf

Tel. 044 436 17 74 · Fax 044 436 17 60
www.aerztekasse.ch
marketing@aerztekasse.ch

Leistungen erfassen und 
abrechnen via Internet
Alles, was Sie brauchen, um mit der Ärzte kasse 
abzurechnen, ist ein Passwort. Kosten los und 
ohne Software-Installation, dafür inkl. Daten-
sicherung, Medikamenten- und Tarif-Updates, 
Debitorenmanagement und noch vielem mehr.

Gehen Sie sofort online: www.aerztekasse.ch

Anna führt Buch.

Fehler können passieren. Da heisst es: handeln 
und daraus lernen. Und darum führen wir 
Buch, genauer, ein Schwarzes Buch. Hier werden 
alle Vorkommnisse gesammelt, analysiert 
und gemeinsam mit den Betroffenen Lösungen 
erarbeitet. Auf höchster Ebene. Schliesslich 
ist Kritik von Kunden Chefsache – genauso 
wie ein freundliches «Excusé, das kommt nicht 
wieder vor». Sagt Anna, unsere Dame vom 
Kundendienst.

Medics Labor AG professionell und persönlich
Chutzenstrasse 24
3001 Bern
info@medics-labor.ch T 031 372 20 02
www.medics-labor.ch F 031 371 40 44
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Der Eröffnungstag widerspiegelte die Hal-
tung der Organisatoren der Jubiläums-
feierlichkeiten: eine Mischung aus Dank-
barkeit gegenüber den Kollegen und Kol-
leginnen, welche die Geschichte der
Gesellschaft geprägt hatten, aus histori-
schem Bewusstsein, aus Selbstkritik und
mit Blick in die Zukunft, das Ganze ohne
tierischen Ernst, möglichst mit einer Prise
Humor. Entsprechend dem Motto des
Jubiläums: «Medizin für die Zukunft – seit
200 Jahren». Die Eröffnungsfeier fand im

Auditorium der Berner Fachhochschule
Burgdorf statt. Sie wurde durch hochwer-
tige musikalische Beiträge von Kollegin-
nen und Kollegen umrahmt. Die Begrüs-
sung erfolgte durch den Burgdorfer Stadt-
präsidenten (und Dr. med.) Franz Haldi-
mann und durch den Gesundheitsdirektor
des Kantons Bern, Regierungsrat (und Dr.
med.) Philippe Perrenoud. Der Präsident
der Ärztegesellschaft, Dr. Jürg Schlup,
begrüsste seinerseits die vielen Anwe -
senden und erhob den im Jahre 1821 vom
4. Präsidenten David Rudolf Isenschmid
gestifteten Silberbecher «auf das Wohl
unserer Kantonsregierung, auf die Ge -
sundheit unserer Bevölkerung und darauf,
dass es allen Ärztinnen und Ärzten in die-
sem Kanton gut gehen möge».

Selbstkritik

Die Historie kam in der Ansprache des
Medizinhistorikers Prof. Urs Boschung
zum Ausdruck, welcher die Entwicklung
der Berner Ärztegesellschaft in ihrem
gesellschaftlichen und politischen Umfeld

darstellte. Selbstkritik kam zum Tragen im
Vortrag des Gesundheitsökonomen Prof.
Giancarlo Domenighetti (Universitäten
Lausanne und der Italienischen Schweiz),
welcher den Titel trug  «Médicalisation de
la société et durabilité des systèmes de
santé». Es gibt schon zu denken, wenn in
den USA 50% der vollständig hysterekto-
mierten Frauen nach wie vor einen Papa -
nicolaou-Abstrich erhalten oder wenn in
Norwegen im Alter von 40 Jahren 23% der
weiblichen und 86% der männlichen Be -
völkerung aufgrund der heute geltenden
Definitionen ein hohes kardiovaskuläres
Risiko aufweisen und damit eine medizini-
schen Behandlung benötigen…

In ungewohntem Licht

Der Nachmittag war für öffentliche Veran-
staltungen reserviert, durch welche sich
die Ärztinnen und Ärzte der Bevölkerung in
einem ungewohnten Licht präsentierten,
nämlich als Ausübende von Hobbies auf
hohem Niveau. Musikalische Beiträge
aus Klassik und Jazz sowie eine Bilder-
und Skulpturenausstellung belegten
Kreativität und die Ernsthaftigkeit, mit wel-
cher diese künstlerischen Tätigkeiten von
den Kolleginnen und Kollegen gepflegt
werden.

Vorstellung dreier Praxen 

«Medizin für die Zukunft – seit 200 Jahren».
Dieses Motto fand seinen Niederschlag in
der Vorstellung dreier Praxen. Die eine aus
dem Gründungsjahr 1809 war spärlich
ausgerüstet, der Arzt aus der damaligen
Zeit (vom Medizinhistoriker Dr. Hubert
Steinke gespielt) stellte dem Publikum sei-
nen Alltag vor. Die Praxis aus dem Jahr
1909 widerspiegelte den damaligen Stand
der medizinischen Kunst, welche vom
ebenfalls zeitgemäss kostümierten Doktor
(Prof. Urs Boschung) vorgelebt wurde.

Das Health Center aus dem Jahr 2109 mit
seinem Manager Herrn Reto Lang, dem

Das 200-Jahre Jubiläum der Ärztegesellschaft des Kantons Bern 

Von der Geselligkeit zur Standespolitik 

Am 14. Juli 1808 wurde eine Kommission mit der Vorbereitung der Gründung der Ärztegesellschaft des Kantons Bern
beauftragt. Am 8. Oktober 1809  fand die Gründung in Burgdorf statt. 200 Jahre später wurden

an gleicher Stelle die Jubiläums-Feierlichkeiten eingeläutet. Begeisternde Theateraufführungen, uraufgeführte 
Musikkompositionen, informative Weiterbildungsveranstaltungen und ein unterhaltender 

Kindermalwettbewerb rundeten das abwechslungsreiche Programm im Jubiläumsjahr ab.

Prof. Dr. med.
emeritus 

Emilio Bossi, 
Präsident des 

Organisationskomi-
tees «200-Jahre

Jubiläum»

Publikum in der Aula
Bild: Dr.med. J. Janzen, MPhil  Praxis für Histopathologie Gümligen       



Für die Besucher des Eröffnungstages fanden unter anderem verschiedene musikalische 
Darbietungen von Ärztinnen und Ärzten statt. 

Hier die Jazz-Band von Prof. Ulrich Althaus (am Vibraphon)
Bild: Dr.med. J. Janzen, MPhil  Praxis für Histopathologie Gümligen

Aufführung, unter anderen die beiden
grossen Londoner Symphonien in Es-Dur,
zusammen mit Auftragskompositionen an
Studierende der Kompositionsklassen der
Hochschule der Künste Bern zum Thema
„Musik – Medizin – Gesundheit“. Die Kon-
zertabende vermochten die Besucher zu
begeistern.

Der Erlös aus den Vorstellungen des Wan-
dertheaters und aus den Konzerten bildete
den Benefiz-Beitrag der Ärztegesellschaft
und ging an das Aeschbacherhuus Mün-
singen (welches unter anderen mehrfach
behinderte, aber auch sozial benachteilig-
te Kinder betreut) und an die Blindenschu-
le Zollikofen. Das Aeschbacherhuus konn-
te sich damit den Wunsch eines Garten-
hauses erfüllen, die Blindenschule erhielt
eine seit langem benötigte Pflegebade-
wanne.

Am 28. Mai 2009 widmete Radio DRS 1 die
Hintergrundsendung «Doppelpunkt» un -
serem Jubiläum. Unter dem Titel «200 Jah-
re Berner Ärztegesellschaft; Zwischen
Heil-Kunst und Gesundheits-Dienstleis-
tung» wurde die Entwicklung der ärztlichen
Tätigkeit und ihres Umfeldes in unserem
Kanton dargestellt. Die Medizinhistoriker
Dr. Steinke und Prof. Boschung erläuterten
den Stand in den Jahren 1809 und 1909.
Danach wurden zwei Praktiker (die Kolle-
gen Hans Burgener und Bruno Kissling)
über ihre aktuellen Erfahrungen befragt.

zen Kanton noch steigerte. Die Dialektfas-
sung des Textes durch Frau Marianne
Weber, Pflegefachfrau und Mitdarstellerin,
sowie die Regie von Reto Lang, welche die
Aussage des Stückes respektierte und für
das Ensemble massgeschneidert war,
ermöglichten nebst den schauspieleri-
schen und den technischen Leistungen
(durch die Kollegen hinter der Bühne!) den
sich wiederholenden grossen Erfolg.

Das Medizinerorchester Bern unter seinem
Dirigenten Herrn Matthias Kuhn gestaltete
im Rahmen des Jubiläums insgesamt
sechs Konzerte in Burgdorf, Bern, Interla-
ken, Thun und Tschugg. Es kamen Werke
von Joseph Haydn (Todesjahr 1809) zur

Regisseur des Theaterstücks «Knock oder
Der Triumph der Medizin» (siehe unten)
und dem Arzt Dr. Hans-Werner Leibundgut
mit seiner Gattin als Gehilfin betreute die
freiwilligen «Patienten» aus dem Publikum
auf futuristische Art und mit futuristischen
Geräten, die jedoch auf heute bereits auf-
keimende Entwicklungen beruhten. 

Das Swiss Health and Performance Lab
des anatomischen Institutes (Arbeitsgrup-
pe von Prof. Hans Hoppeler) stellte für die
Sportinteressierten moderne Möglichkei-
ten der Messung und Entwicklung der
menschlichen Kraft- und Dauerleistungs-
fähigkeit vor, wobei die Besucherinnen und
Besucher ihre eigenen Fähigkeiten prüfen
konnten. Schliesslich erläuterte die Ortho-
pädie der Spitäler Burgdorf und Langnau
den heutigen Stand von Diagnose und
Therapie von Sportverletzungen des OSG
und der Schulter.

Gesunde wissen noch nicht, 
dass sie krank sind...
Am Abend des Eröffnungstages fand im
Stadttheater vor geladenen Gästen die
Première des Theaterstücks von Jules
Romains «Knock oder Der Triumph der
Medizin» in einer eigens hergestellten
berndeutschen Fassung statt. Der Inhalt
dieses Stücks passt hervorragend zum
Vortrag von Prof. Domenighetti und veran-
schaulicht die im Jubiläumsjahr ange-
strebte Selbstkritik der Ärzteschaft. Dr.
Knocks Credo besteht darin, dass ein
Gesunder eine Person ist, die noch nicht
weiss, dass sie krank ist…

Das aus Ärztinnen und Ärzten, aus Pfle-
genden und Praxisassistentinnen zu -
sammengestellte Ensemble erbrachte eine
hervorragende schauspielerische Leis-
tung, die sich im Laufe der insgesamt 33
Vorstellungen des Wandertheaters im gan-
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Das Laienensemble bestehend aus medizini-
schen Fachpersonen glänzte mit seinen
Schauspielauftritten.

Bild: Hans-Werner Leibundgut

Das Medizinerorchester begeisterte das Publi-
kum mit uraufgeführten Kompositionen.

Bild: zvg



Eine der Siegerklassen 
vor den drei prämierten Bildern.

Bild: Emilio Bossi

feier statt, an welcher Herr Scapa die Sie-
ger auszeichnete und Clown Billy alle
Anwesenden jeglichen Alters mit Humor
und Zaubertricken zu fesseln vermochte.
Die drei Klassen durften einen vom OK vor-
geschlagenen Preis auswählen: zwei ent-
schieden sich für einen Workshop mit Ted
Scapa, eine für eine Führung durch die
Kinderklinik am Inselspital. 

Von der Geselligkeit zur Standespolitik

Die Berner Tage der Klinik BETAKLI wur-
den dieses Jahr dem Jubiläum gewidmet.
In deren Verlauf fanden eine Aufführung
des «Knock» im Auditorium der Kinder -
klinik statt sowie die Vernissage des Jubi-
läumsbuches mit dem Titel «Von der Ge -
selligkeit zur Standespolitik». Der Schwer-
punkt des Inhaltes liegt auf dem 20. Jahr-
hundert, in dessen Verlauf sich die ärztli-
che Tätigkeit und ihr Umfeld grundlegend
wandelten. Die von einer Arbeitsgruppe
unter dem Vorsitz des Medizinhistorikers
Prof. Urs Boschung herausgegebene und
von vielen Autorinnen und Autoren mitge-
staltete Schrift ist wohltuend lebhaft und
vielseitig. Fachbeiträge werden durch per-
sönliche Statements ergänzt, in welchen
Ärztinnen und Ärzte zu Grundsatzfragen
Stellung nehmen. Die beigelegte DVD ent-
hält Dokumente, u.a. die Festschrift und
das Liederbuch von 1909 (mit Tonaufnah-
men) und eine Porträtgalerie von Berner
Ärztinnen und Ärzten, fotografiert von
Peter Friedli.

(welche aus kindlicher Sicht unerwartete
Facetten dazugewinnt!). Den zweiten Preis
erhielt die 6. Klasse aus Heimenschwand
für das Bild eines vorwärts schreitenden
Menschen, der aus lauter gesunden Ess-
waren, vor allem aus Gemüse und Früch-
ten besteht, den dritten Preis die 6. Klasse
der Neuen Mittelschule Bern (verschie -
dene Sportarten ausübende Strichfiguren
mit grafisch originell gestalteten Begleit-
texten).

Alle 42 Bilder wurden während einer
Woche im Zentrum Paul Klee ausgestellt,
am 9. Mai 2009 fand dort die Prämierungs-

Der Untertitel der Sendung wurde dabei
verdeutlicht: unter Dienstleistung ist die
Behandlung der einzelnen organbezoge-
nen Leiden zu verstehen, unter Heil-Kunst
die auf die Einzelperson abgestimmte
Begleitung des Patienten. Freuden und
Ernüchterungen des ärztlichen Alltages
kamen zur Sprache, wobei die Interviews
erfreulicherweise in eine optimistische
Aussicht auf die Zukunft mündeten. Die
Befriedigung in der Ausübung des Arztbe-
rufes ist nämlich fest verankert, Ärztinnen
und Ärzte sowie Patientinnen und Patien-
ten wird es immer geben, Gesundheitssys-
teme hingegen wechseln sich immer wie-
der ab.

Gesundheit und Wohlbefinden

Kinder standen während des Jubiläums-
jahres wiederholt im Focus. Ganz speziell
im Rahmen des Kinder-Malwettbewerbes.
Alle 5. und 6. Schulklassen des Kantons
wurden eingeladen, gemeinsam geschaf-
fene Bilder zum Thema «Gesundheit und
Wohlbefinden» einzureichen.

Die Jury, präsidiert von Herrn Ted Scapa,
beurteilte die 41 eingereichte Werke. 8 Bil-
der wurden nominiert, daraus wurden
letztlich die drei Sieger ermittelt. Der erste
Preis ging an die Klasse 5a der Schule
Tscharnergut für ihre Zusammenstellung
von Bildern aus der Medizingeschichte
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Mit seinen Zaubertricks erheiterte Clown Billy
Jung und Alt.

Bild: Sandra Küttel

Die prämierten Schulklassen beim Workshop
mit Ted Scapa.

Bild: Emilio Bossi
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High Noon im Gesundheitswesen

Der Abschluss des Jubiläumsjahres fand
am 29. Oktober 2009 statt, in Form des
Berner Ärztetages. Das Thema des Nach-
mittages «High Noon im Gesundheits -
wesen – wer überlebt?» ist höchst aktuell.
Prominente Vertreter und eine Vertreterin
von Volkswirtschaft, Krankenkassen, Ban-
ken, der Patientenorganisationen und der
Schweizerischen Akademie der Medizini-
schen Wissenschaften legten ihre Vorstel-
lungen zur zukünftigen Entwicklung des
Gesundheitswesens dar, und stellten sich
unter der Moderation des stellvertretenden
Chefredaktors der BZ, Herrn Peter Jost,
einem gegenseitigen Schlagabtausch und
Fragen aus dem Publikum. Das Modell der
reorganisierten medizinischen Betreuung
aus Holland wurde als gelungen und
zukunftsträchtig diskutiert. Aus Sicht der
Banken haben die aktuellen gesundheits-
politischen Debatten keinen Einfluss auf
die Kreditwürdigkeit von Ärzteschaft und
von Spitälern, wobei zeitgemässe Strate-
gien und Organisationsformen in Praxis
und Spital vorausgesetzt werden. Der Ver-
sicherungsvertreter brach eine Lanze für
die Unterstützung der Grundversorgung
besonders in den ländlichen Regionen.
Zudem sollte die Anzahl der Krankenkas-
sen reduziert werden, was mehr Effizienz

ermöglichen würde. Schon heute dämpfen
die Schweizerischen Patientenorganisa-
tionen übertriebene Forderungen der
Patientenschaft ab. Nach wie vor wird die
freie Arztwahl hoch geschätzt. Vor allem
jüngere Menschen können sich aber bei
steigendem Kostendruck vorstellen, in
Versicherungsmodelle mit eingeschränk-
ter Arztwahl zu wechseln. Rationierung ist
längst Tatsache. Sie ist aber nicht pro-
grammiert, sondern resultiert aus komple-
xen Wechselwirkungen. Es gilt, die Fakto-
ren, welche zur Rationierung führen, mög-
lichst abzubauen. Investitionen für die
Ausbildung und für den Stellenetat von
Fachpersonen sind ausreichend sicherzu-
stellen, ein rationalerer Umgang mit den
zur Verfügung stehenden Mitteln ist anzu-
streben. Eine klare Unterscheidung zwi-
schen Gesundheit, Wellness und Lifestyle
tut not, die hoch spezialisierte Medizin
muss konzentriert und ihre Wirksamkeit
muss noch stärker belegt werden.

War das Jubiläumsjahr ein Erfolg? Es liegt
nicht am OK, dies zu beurteilen. Die
Geschichte der Ärztegesellschaft des Kan-
tons Bern ist es jedenfalls. Wir können nur
sagen, dass das Veranstaltungsprogramm
vielseitig war, dass es viele Informationen
gab, für die Bevölkerung vor allem, aber
auch für die Mitglieder der Gesellschaft.

Dass die «andere», kulturelle Seite der
 Ärzteschaft  ihre Vielfalt und ihre Qualität
zeigen konnte, dass vielen Kindern Freude
gemacht wurde, dass Geschichte gelebt
wurde, dass Selbstkritik ihren Platz fand.
Der Humor kam nicht zu kurz – eigentlich
gute Voraussetzungen für ein weiterhin
gesundes Gedeihen der Ärztegesellschaft
des Kantons Bern und ihrer Mitglieder,
auch in turbulenten Zeiten!

Die Referenten der Schlussveranstaltung: 
Moderator Peter Jost (zweiter von links), Prof. Peter Suter (SAMW), Prof. Robert Leu, Leiter
Departement VWL Uni Bern, Reto Heiz, Regionaldirektor USB, Margrit Kessler, Präsidentin Schw.
Patientenorganisation, Peter Fischer, CEO Visana, Dr. Jürg Schlup, Präsident der Ärztegesellschaft
(stehend).  Bild: Emilio Bossi

Hinweise:

Einige Veranstaltungen sind in verschie-
denen doc.be Nummern detaillierter
be schrieben worden:

Eröffnungstag: doc.be 6/2008 S. 5
Begrüssung durch Dr. Schlup: doc.be
6/2008 S. 6–7
Festansprache von Prof. Domenighetti
(gekürzt): doc.be 6/2008 S .8–9
Jubiläumsbuch: doc.be 6/2008 S. 7
Knock oder der Triumph der Medizin:
doc.be 6/2008, S. 10–11
Benefizkonzerte des Medizinerorches-
ters Bern: doc.be 6/2008 S. 3
Kindermalwettbewerb: doc.be 3/2009
S. 2–3
Schlussveranstaltung: doc.be 6/2009 
S. 8–9
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sen wir Barrieren überwinden. Dem einen
oder anderen Beobachter der gesund-
heitspolitischen Szene mag ob des Zu -
sammengehens von Ärzten und Visana-
Krankenkassen ein mehr oder weniger
 leiser Aufschrei über die Lippen gegangen
sein: zusammen im gleichen Boot. Und das
erst noch beim heiklen Thema der ärzt-
lichen Selbstdispensation. Sicher: Aus
«Gegnern» werden nicht von einem Tag auf
den anderen «Freunde». Aber zumindest
Diskussionspartner, die sich respektieren
und die Meinung des anderen in die ei -
genen Erwägungen miteinbeziehen.

Krankenversicherer machen Hausauf-
gaben nur ungenügend, …

Die Krankenversicherer, das muss ich lei-
der selber eingestehen, erfüllen heute die
vom KVG vorgesehene Rolle nur zum Teil.
Sie stehen im Spannungsfeld zwischen
Risikoselektion und Kostenkontrolle. Dem
Geist des KVG entsprechend müssten sie
die Rolle des Treuhänders der Versicherten
übernehmen. Die Versicherten haben aber
gegensätzliche Erwartungen an ihre Kran-
kenkasse, je nachdem, ob sie Prämienzah-
ler oder Patient sind. Dieser Spagat ist
nicht einfach. Der Wettbewerb unter den
Kassen sollte den Versicherten die best-
möglichen Leistungen sichern.

… haben dafür aber ökonomische 
Gründe

Dieser Wettbewerb spielt aber nicht – wie
politisch gewollt – über die Servicequalität
und innovative Versicherungsmodelle,
sondern fast ausschliesslich über die Prä-
mien. Dafür gibt es mehrere Gründe: 
Erstens ist der Risikoausgleich unter den
Kassen auch in seiner neuen, ab 2012 gel-
tenden Form ungenügend. Zweitens ist die
Branche heute noch stark verzettelt. Fünf
bis sieben national tätige Krankenversiche-
rer sind genug. Der Wettbewerb wird das
mit der Zeit von selber regeln, aber ein vor-
gezogener, geordneter Konzentrationspro-
zess wäre im Interesse aller Versicherten
und auch der Leistungserbringer. Es gäbe
grosse Synergiepotentiale, nicht nur bei
den Versicherungen selber – z.B. in der IT
– sondern auch bei der Rechnungsabwick-
lung mit den verschiedenen Leistungs -
erbringern. Der Kontrahierungszwang zwi-
schen den Krankenversicherern und den
Leistungserbringern in der OKP ist – drit-
tens – ein Hindernis, welches den Konzen-
trationsprozess der Branche hemmt. Die
Vertragsfreiheit würde den Gestaltungs-
spielraum der Leistungserbringer und der
Krankenversicherer ausweiten. Deren Ein-
führung ist aber leider politisch chancen-
los, obwohl gerade die Erfahrungen in Hol-
land zeigen, dass sich Ärzte und Patienten
nicht vor der Vertragsfreiheit zu fürchten
brauchen.

Grundversorger stärken

Darum fordert Visana schon lange als Alter-
native zur Vertragsfreiheit die Einführung
eines umfassenden Gatekeeper-Systems
mit und ohne Managed-Care-Modelle so -
wie die Förderung der regionalen Grund-
und Notfallversorgung (beispielsweise
mittels unterschiedlicher Taxpunktwerte).
Dreh- und Angelpunkt in diesem System
sind die Grundversorger. Die Zukunft ge -
hört den vernetzten Leistungserbringern
auf regionaler Ebene mit Einbezug der gan-
zen Versorgungskette – vom Hausarzt über
den Spezialisten, die Spitäler, die Rehabili-
tation bis zur Spitex. Der Hausarzt als
Gatekeeper soll die Rolle des Gesundheits-
managers übernehmen, der sich, befreit
vom finanziellen Anreiz einer möglichst
intensiven Behandlung, um die optimale
Versorgung der Patienten kümmert. Das
hilft allen Bürgern, egal, ob als Patient oder
als Prämienzahler, – aber auch den Erbrin-
gern ambulanter ärztlicher Leistungen.

Welche Krankenversicherer 
braucht es noch?

Welche Krankenversicherer braucht es noch, und welche 
Leistungs erbringer wollen diese? Peter Fischer, CEO der Visana-Gruppe, 

skizziert mögliche Anworten auf die dringendsten Fragen 
des Gesundheitswesens.

Peter Fischer,
CEO Visana-

Gruppe

Gegen Ende seiner Amtszeit machte
Bundesrat Pascal Couchepin den Vor-
schlag, die ärztliche Selbstdispensation
vollständig zu verbieten. Dagegen nahmen
Dr. Jürg Schlup, der Präsident der Ärzte -
gesellschaft des Kantons Bern, und ich
gemeinsam Stellung. Dass diese ein derar-
tiges Echo auslösen würde, verwundert
mich schon etwas und sagt auch einiges
über die Stimmung im Gesundheitswesen
aus.

«Mein Ziel sind Lösungen»

Mir lag es nie daran, mit Partnern auf Kon-
frontation zu gehen. Das widerspricht mei-
nem Naturell. Mein Ziel sind Lösungen.
Lösungen, die uns in unserem Gesund-
heitswesen vorwärts bringen. Darum müs-

Bei der ärztlichen
Selbstdispensation sit-
zen die Berner Ärzte-
schaft und die Visana-
Gruppe ausnahmsweise
im gleichen Boot.   
Bild: iStockphoto
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Reto Heiz
Regionaldirektor

UBS AG

Bedeutung des Gesundheitswesens

Als Finanzierer des Gesundheitswesens
haben wir uns intensiv mit den politischen
Herausforderungen auseinanderzusetzen.
Wir sind uns aber bewusst, dass auch das
Gesundheitswesen wie jede andere Bran-
che Mittel braucht, um einerseits die Ent-
wicklung und andererseits den Betrieb
sicherstellen zu können. Sind Branchen in
den Schlagzeilen, Branchen, die grund -
legende Probleme haben? Ziehen sich
Finanzierer aus diesen Branchen zurück,
weil die Risiken zu hoch sind? Häufig wird
uns Banken eine solche Haltung unter-
stellt. Ich erinnere mich an solche Aussa-
gen aus dem Garagen- und dem Gastge-
werbe. Müssen also nun Ärzte, Spitäler
und Krankenversicherer damit rechnen,
dass Banken der Branche den Rücken
zuwenden? Nein, denn
1. In der Gesundheitsbranche werden
Grundbedürfnisse des Menschen be -
friedigt. Wir wissen alle, dass Branchen im
Bereich der Grundbedürfnisse des Men-
schen konjunkturunabhängiger und somit
weniger zyklisch sind. Das reduziert Risi-
ken im Unterschied zu den zyklischen
Branchen wie die Maschinen- und die
Finanzindustrie. 2. Die Gesundheitsbran-
che ist grundsätzlich ein wachsender
Markt. Stichworte sind hier Demographie,
Forschung und Bevölkerungswachstum.
3. Die politischen Diskussionen betreffen
nicht die gesellschaftliche und öko -
nomische Basis, sondern es sind zu letzt
Fragen der Solidarität und der Um -
verteilung, die die Grundleistungen des

Gesundheitswesens als Industrie gar nicht
in Frage stellen. 4. Die Branchenbeurtei-
lung ist nicht der einzige Bestimmungsfak-
tor für eine Kreditvergabe, denn in jeder
Branche gibt es bessere und weniger gute
Teilnehmer oder Unternehmungen und
Unternehmer.

Grundsätze der UBS beim 
Kreditentscheid

Der Kreditentscheid ist nicht nur abhängig
von der Branche sondern viel mehr und
viel bedeutender von den Menschen, von
den Unternehmern, die in einem Markt ihre
Leistungen anbieten. Daher sind für UBS
folgende Grundsätze im Kreditentscheid
von Bedeutung:
1. Jedes Kreditgeschäft soll ge prägt sein
von der Einhaltung hoher ethischer Stan-

dards, um Image risiken zu vermeiden. Lei-
der ist uns dies in dramatischer Weise in
den letzten zwei Jahren im USA-Geschäft
mit verbrieften Hy po theken und im Offsho-
re-Geschäft mit amerikanischen Anlage-
kunden nicht gelungen. Gier und Hochmut
haben un sere Unternehmung an den Rand
des Ruins gebracht. Daher gewinnt dieser
Grundsatz in Zukunft höchste Bedeutung
und wir müssen 2. das Geschäft vollstän-
dig verstehen. 3. Jedes Kreditgeschäft
muss verhältnismässig sein, das heisst,
mit den er wirtschafteten Mitteln sollen die
Kredite verzinst und amortisiert werden
können. 4. Wir wollen unsere Analyse dem
Kreditnehmer transparent machen, nicht
nur wir wollen die Transaktion verstehen,
sondern auch der Kreditnehmer soll ver-
stehen, wie wir zu unserem Ent scheid
gekommen sind. 5. Banken sind immer
Gläubiger und stellen grundsätzlich
Fremdkapital zur Verfügung. Die im Ge -
schäft vorhandenen Risiken sind durch
Eigenmittel zu finanzieren. 6. Ein steter,
nachhaltiger Dialog soll hel fen, gemein-
sam die Risiken zu über wachen und die
Unternehmung zu entwickeln.

Welches sind nun die Bestimmungs-
faktoren für den Kreditentscheid?

Wirtschaftliches Handeln entsteht, wenn
es Unternehmer gibt, die mittels einer Lö -
sung, eines Produktes oder einer Dienst -
leistung, Bedürfnisse von Menschen be -
friedigen und der Kunde bereit ist, dafür
einen Betrag zu zahlen. Die Art und Weise
wie der Unternehmer uns seine Dienstleis-
tung oder sein Produkt am Markt verkauft,
bildet sein Geschäftsmodell und seine
Strategie. Das Resultat der Umsetzung der
Strategie beeinflusst die finanzielle Situa-
tion des Unternehmers. Somit sind es
nicht nur die finanziellen Verhältnisse des
Unternehmers, die für den Kreditentscheid
wichtig sind, sondern ebenso wichtig,
wenn nicht sogar noch wichtiger, sind der
Unternehmer mit seiner Persönlichkeit
selbst, die Produkte in ihrer Einzigartigkeit
und das Geschäftsmodell.

Attraktive Geschäftsmodelle 
für Kreditvergaben im Gesundheitswesen 

Trotz politischen Reformbestrebungen bleibt die Gesundheitsbranche für Banken ein lukratives Investitionsfeld: 
Es befriedigt Grundbedürfnisse des Menschen und stellt einen dynamischen Wachstumsmarkt dar. Für den

 individuellen Kreditentscheid sind aber das eigene Geschäftsmodell, die Einzigartigkeit der Dienstleistung und die
Persönlichkeit des Unternehmers massgebend. 

Attraktives Geschäftsmodell, Unternehmer -
persönlichkeit und ein einzigartiges Produktan-
gebot bestimmen auch im Gesundheitssektor
die  Kreditvergabe.

Bild: iStockphoto
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Margrit Kessler,
Präsidentin der
Stiftung SPO

Grundsätzlich melden sich bei der SPO
Patientenschutz vorwiegend kritische,
unzufriedene oder ratsuchende Patienten
und Patientinnen, die mit dem Gesund-
heitswesen schlechte Erfahrungen ge -
macht haben. Somit haben wir vorwiegend
eine negative Auswahl, da sich zufriedene
Patienten bei den SPO nicht melden. Im
Jahr 2008 haben wir an den sechs Bera-
tungsstellen der SPO 3800 Ratsuchende
beraten. 48% der Fragen wurden rund um
die Ärzte gestellt.

Patienten haben oft eine grosse Begehr-
lichkeit, da die Krankenkassenprämien
hoch sind. Man möchte fürs Geld auch
etwas erhalten. Die Maximalforderung der
Patienten ist keine Seltenheit. Die SPO ver-
sucht mittels guter Kommunikation die
Begehrlichkeit der Ratsuchenden einzu-
schränken und so den Ärzten viel Unange-
nehmes fernzuhalten. 

Grundbedürfnisse der Patienten

Die Erhaltung der Gesundheit ist wichtig.
Das Seinige aus Patientensicht beizutra-
gen, ist eine andere Sache wie: übermäs-
siger Alkoholgenuss, Rauchen, Problem
mit dem Übergewicht, Unfälle nach den
unmöglichsten Sportarten, die die Allge-

meinheit bezahlen muss. Die Prävention ist
zur Erhaltung der Gesundheit sehr wichtig.
Wir können nicht verstehen, dass neu die
Alkoholwerbung im Schweizer-TV einge-
führt wird, weil das in der EU erlaubt ist. Die
Zigarettenwerbung in den Kinos gaukelt
unseren Jungen eine heile Welt vor, um
junge Kunden zu gewinnen. Sie ist völlig
fehl am Platz. In den Schulen wurden die
Turnstunden abgebaut und durch «wichti-
gere» Fächer wie Mathematik und Englisch
ersetzt, was den übergewichtigen Kindern
nicht entgegenkommt. 

Qualität der Betreuung

Wird ein Patient krank, möchte er sofort
geheilt werden. Wenn eine Heilung nicht
möglich ist, wünscht der Patient vom Arzt
entsprechende Linderung. Nur das Beste
ist gut genug, man bezahlt ja genügend
Krankenkassenprämien. Heilung braucht
Geduld vom Patienten und vom Arzt. Es

sollte öfters hinterfragt werden, ob ein
Antibiotikum bei einer Grippe wirklich not-
wendig ist oder ob diese auch ohne
abklingt. Investiert werden soll weiter in die
Verbesserung der Lebensqualität. Die
Gelenksprothesen haben den Menschen
viel gebracht. Die Betagten bleiben länger
mobil und können bis ins hohe Alter in den
eigenen vier Wänden leben. 

Finanzierung

Es gibt Patienten, die finden, dass die
Behandlungen möglichst nichts kosten
sollen! Wir hören oft, dass die Ärzte für ihre
Leistung zu viel verlangen können, wes-
halb die Krankenkassenprämien so hoch
seien. Es sind meistens Ratsuchende, die
eine hohe Franchise abgeschlossen haben
und das Arzthonorar hinterfragen.    

Viele Leute glauben die Arztrechnung nicht
bezahlen zu müssen, wenn die Behand-

Als Patient haben Sie Rechte 
Die hohen Krankenkassenprämien wecken bei den Patienten grosse Begehrlichkeiten. 

Als Anlaufstelle für Ratsuchende versucht der SPO Patientenschutz durch gezielte Aufklärungsarbeit übertriebene
Forderungen einzuschränken und erspart dadurch der behandelnden Ärzteschaft Unannehmlichkeiten.   

Auch im Alter haben Patienten hohe Ansprüche und fordern zuweilen die maximale Versorgung.
Die meisten haben aber volles Vertrauen zum Arzt und seiner Therapie.

Bild: iStockphoto
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lung nicht wirksam war. Der Patienten-
schutz muss den Ratsuchenden erklären,
dass der Arzt nicht auf Erfolgsbasis, son-
dern im Auftragsrecht arbeitet. Jede
Behandlung hat ihren berechtigten Preis.
Wenn die Patienten nicht zufrieden sind,
teilen wir ihnen mit, dass sie sich an den
Arzt wenden und ihre Reklamation vortra-
gen sollen. Völlig deplatziert ist es, wenn
Ärzte für eine Reklamation eine zusätzliche
Rechnung stellen. Das ist laut OR Art. 400
nicht erlaubt.

Die Heilungskosten wegen Sportunfällen
nehmen ständig zu, so dass man sich fra-
gen muss, ob die wirksame Prävention der
SUVA am Arbeitsplatz zusätzlich auf den
Freizeitsport übertragen werden muss. 

Begehrlichkeit und Wünsche

Die Begehrlichkeit von Patienten kann sehr
gross sein! Wenn man einmal krank ist,
sollten alle Wünsche erfüllt werden. Z.B.
bei einer Laktose-Intoleranz soll die Kran-
kenkasse für die Mehrkosten aufkommen,
meint eine Ratsuchende. Eine andere
Patientin verlangt von der Krankenkasse,
dass die Änderungen ihrer Kleider nach
einer Brustamputation von der Kranken-
kasse übernommen werden sollte. Die
Bezahlung der Behandlung genügt vielen
Ratsuchenden nicht. Die Rehabilitation
und die vollständige Hotellerie ist selbst-
verständlich Sache der Krankenkasse. Die
jahrelang bezahlten Krankenkassenbeiträ-
ge dürfen doch endlich einmal in Anspruch
genommen werden, meinen die Ratsu-
chenden! 

Auch die SPO ist der Meinung, dass nur
gut begründete Rehabilitationen von den
Krankenkassen übernommen werden sol-
len. Wir können uns aber vorstellen, dass
es mit dem DRG-System Probleme geben
wird, wenn die Spitäler die Patienten noch
früher nach Hause entlassen und gleich-
zeitig die Krankenkassen eine notwendige
Rehabilitation nicht übernehmen wollen.
Die menschliche Zuwendung und das Ein-
fühlungsvermögen sind Voraussetzung.
Der Arzt steht selbstverständlich immer
zur Verfügung. Wochenend-Absenzen
oder Ferien, werden nicht gerne gesehen. 

Komplikationen oder Sorgfaltspflicht-
verletzung?

Patienten stellen an Ärzte hohe Anforde-
rungen. Die richtige Diagnose muss sofort
gestellt werden. Verzögerungen oder so -
gar Fehldiagnosen werden nicht toleriert.

Das gleiche gilt für eine Fehlbehandlung,
auch wenn dadurch kein Dauerschaden
entstanden ist. Komplikationen werden
falsch eingeschätzt und nicht akzeptiert,
auch wenn eine Aufklärung stattgefunden
hatte. Aus Sicht der SPO geht die richtige
Diagnose einer adäquaten Behandlung
voraus. Bei Unsicherheit soll ein Kollege
oder ein Spezialist zugezogen werden.
Wichtig ist, dass die Patienten nicht in «die
psychische Ecke» gestellt werden. Die
meisten Fehldiagnosen passieren, wenn
die Patienten nicht ernst genommen wer-
den. Ein Pankreaskarzinom über ein Jahr
zu übersehen, darf nicht passieren. Ein
Lumbago mit Sensibilitätsstörungen ge -
hört zum Spezialisten. Etwa 1000 Rat -
suchende pro Jahr wollen wissen, ob bei
ihrer Behandlung Fehler begangen wur-
den. Davon können etwa 700 Anfragen
schon nach einem kurzen Gespräch als
Komplikation eingestuft werden. Nur 1/3
werden näher abgeklärt und auch da wer-
den einige Komplikationen herausgefiltert.
Wenn wir die Krankengeschichte bei den
Ärzten verlangen, wird die SPO-Beraterin
für den betroffenen Arzt oft zum roten
Tuch. Wir können ihnen aus Datenschutz-
gründen kein Feedback geben, da es sich
um eine Komplikation handelte. Das wür-
den die Patienten nicht akzeptieren, sie
haben schon grosse Mühe, unsere Ein-
schätzung anzunehmen. Eine Rückmel-
dung an den Arzt wäre deshalb eine Daten-
schutzverletzung. Der Ärzteschaft sollte
klar sein, dass der Patientenschutz ihr viele
Unannehmlichkeiten er spart, wenn wir
unsere Abklärungen durchführen. Wendet
sich ein Patient an einen Anwalt, der mit
Ärztehaftpflichtfällen nicht vertraut ist,
kann der Arzt in einen Rechtsstreit verwi-
ckelt werden, der Jahre dauert. Obschon
er am Schluss vielleicht Recht bekommt,
ist er aber durch den juristischen Streitfall
über Jahre blockiert.

Medizin im Alter

Im Alter ist die Sichtweise der betroffenen
Patienten und ihrer Versorgung sehr ver-
schieden. Es gibt Leute, die sehr am Leben
hängen und den Ärzten noch Vorwürfe
machen, wenn ihnen mit über 90 Jahren
nicht die maximale Therapie zur Verfügung
gestellt wird. Die Mehrheit lässt sich aber
vom Arzt beraten und hat volles Vertrauen
zum Arzt und seiner Therapie. Es gibt aber
auch Patienten, die eine Therapie verwei-
gern, und das muss auch akzeptiert wer-
den. Leider wird den Betroffenen von den
Ärzten nicht immer die optimale Medizin
angeboten. Manchmal stehen auch peku-
niäre Interessen, Wissenschaft und die

Machbarkeit der Medizin im Vordergrund.
Es ist viel einfacher, die maximal mögliche
Therapie anzuwenden, als mit dem Pa -
tient, ein entsprechendes Gespräch zu
führen. Hier liegt eine grosse Herausforde-
rung bei den Hausärzten. In unserer Kultur
haben wir den Tod verdrängt, obwohl wir
alle wissen, dass er uns einholt. 

Es ist die Aufgabe des Arztes, dem Patien-
ten zu raten eine Patientenverfügung aus-
zufüllen, damit die Situation klar ist, wenn
der Patient z.B. wegen einer Hemiplegie
oder Hirnmetastasen nicht mehr in der
Lage ist, seinen Willen kund zu tun. 

Rationierung

Es wird auch heute schon bei Patienten
rationiert, das wissen wir. Trotzdem haben
wir kaum Klagen, dass eine Untersuchung
aus Kostengründen nicht durchgeführt
wurde. Die Reklamationen überwiegen,
wenn unnötige Untersuchungen oder
Behandlungen durchgeführt wurden. Das
kann sich natürlich schnell ändern, ich
denke an die Einführung der DRG. Die
Rationierung hat viele Definitionen. So
sprechen Ärzte von einer Rationierung,
wenn bei einem hochbetagten Menschen
kein Schrittmacher mehr implantiert wird,
was aus der Sicht der SPO keine Rationie-
rung ist. Wenn hingegen den Allgemeinpa-
tienten die günstigeren Stents und den Pri-
vatpatienten die teuren, beschichteten,
implantiert werden, weil man sie separat
verrechnen kann, dann spricht man aus
unserer Sicht von Rationierung. 

Freie Arztwahl

Die freie Arztwahl ist für die Patienten
wichtig, obwohl sie die Qualität des
gewählten Arztes kaum einschätzen kön-
nen. Der Arzt soll die entsprechende Fach-
kompetenz haben, das Vertrauensverhält-
nis muss stimmen. Gewünscht wird eine
gute, offene Kommunikation, Einfühlungs-
vermögen, genügend Zeit und Kontinuität.
Wenn der Kostendruck weiter steigt, wird
vor allem die junge Bevölkerung bereit sein
Einschränkungen in Kauf zu nehmen,
wenn entsprechend hohe Rabatte von den
Krankenversicherungen für Managed-
Care Modell gewährt werden. Dies ist bis
heute noch nicht der Fall. 
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Prof. Peter Suter
Schweizerische
Akademie der
Medizinischen
Wissenschaften

Die Gesundheitsversorgung der Schweiz
zählt weltweit zu den besten, und der ge -
rechte Zugang für alle ist grundsätzlich
gewährleistet (Herzlinger RE & Parsa-Parsi
R. JAMA 2004; 292: 1213–20). Ebenso
unbestritten ist, dass wir ein teures System
haben. Nach Schätzungen der OECD lie-
gen die Preise des Schweizer Gesund-
heitssystems fast 30% über dem Durch-
schnitt der EU-15. Allerdings sind die glo -
balen Kosten (gemessen als prozentualer
Anteil am Bruttosozialprodukt) nicht viel
höher als in unseren Nachbarländern
Deutschland, Frankreich und Österreich. 

Rationierung ist Tatsache

Nicht nur die Kosten per se führen re gel -
mässig zu kritischen Auseinandersetzun-
gen, sondern auch deren regelmässiger
Anstieg auf Grund des zunehmenden
Bedarfes, z.B. für die Betreuung einer
immer grösseren Zahl von chronisch kran-
ken Menschen. Auch die wachsenden
Ansprüche der Bevölkerung sind dafür ver-
antwortlich, dass das Thema «Ra tio nie -
rung» seit einiger wiederholt für Diskus-
sionsstoff sorgt. Existiert eine solche in
unserer reichen Schweiz, oder steht sie vor
der Tür? Von politischer Seite vernimmt

man unterschiedliche Botschaften: Einer-
seits wird postuliert, dass eine solche
Möglichkeit inakzeptabel sei und bleibe,
und anderseits wird festgestellt, dass die-
se Situation schon heute existiere. Was
denken andere? Prof. Samia Hurst aus
Genf ist dieser Frage mittels einer Umfrage
bei Hausärzten nachgegangen und hat
festgestellt, dass diese in gewissen Situa-
tionen bestimmte Untersuchungen aus
Kostengründen unterlassen, obwohl sie
diese Interventionen indiziert finden (Hurst
S. et al., J. of General Internal Medicine
2006, 21: 1138–43). Von älteren Patienten
hören wir, dass sie manchmal ihren Arzt für
ein gesundheitliches Problem nicht in
Anspruch nehmen,  dies in Anbetracht der
Kosten, die sie damit für das Gesundheits-
systems verursachen könnten. Schliess-
lich empfinden Pflegende und Ärzte in Spi-

tälern und Heimen, dass immer mehr von
ihnen gefordert wird, ohne dass eine ent-
sprechende Erhöhung der perso nellen
Mittel vorgenommen wird. Zu den be -
sonders betroffenen medizinischen Be rei -
chen gehören die Geriatrie, die Psy chiatrie
und die Rehabilitation (RICH Nursing Stu-
dy, BAG Bern, 2005; Rationierung im
Schweizer Gesundheitswesen, SAMW
2007, www.samw.ch). Tatsache ist also,
dass im Schweizer Gesundheitswesen
bereits heute eine Rationierung existiert.
Wie in anderen Ländern scheint auch bei
uns eine kontinuierliche Zunahme von
Leistungen und Kosten unausweichlich.
Die Ärzteschaft muss mithelfen, dass die-
se Entwicklung nicht durch wenig nutz-
bringende Angebote und Techniken unnö-
tig belastet wird; ebenso muss sie dazu
beitragen, dass in der Schweiz die essen-

BEKAG – High Noon im Gesundheitswesen – 200 Jahre Ärztegesellschaft des Kantons Bern 

Für die Angst vor der Rationierung im Gesundheitswesen 
ist es zu spät! 

Obwohl Politiker dies bestreiten – Rationierung medizinischer Leistungen ist längst Tatsache: 
Aus Kostengründen verzichten Hausärzte auf gewisse Untersuchungen, ältere Patienten auf Arztbesuche und 
medizinische Fachpersonen in der Geriatrie, Psychiatrie und Rehabilitation stossen wegen Personalmangel 

an ihre Grenzen. Peter Suter, Präsident der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften, zeigt 
auf, wie der Rationierung entgegenwirkt werden könnte.

Unausgeschöpftes Rationalisierungspotenzial: Neue wie etablierte aufwändige diagnostische 
oder therapeutische Methoden sollten vermehrt nach den WZW-Kriterien überprüft werden.  

Bild: iStockphoto
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tiellen Werte eines gerechten Ge sund -
heitssystems erhalten bleiben – d.h. eine
«nachhaltige», gute Medizin beibe halten
werden kann. 

Welche praktischen Ansätze (z.B. Rationa-
lisierungsmassnahmen) könnten helfen,
die Rationierung von sinnvollen, d.h. indi-
zierten ärztlichen Leistungen, wenn nicht
ganz zu verhindern, so doch in ge wissen
Grenzen zu halten? Dazu möchte ich drei
Bereiche vorschlagen, die zwar nicht neu
oder revolutionär erscheinen mögen, aber
trotzdem etwas Spürbares zur Glaubwür-
digkeit des ärztlichen Tuns beitragen kön-
nen. 

WZW-Analyse von ärztlichen und
 pflegerischen Leistungen

Sowohl neue als auch etablierte aufwän -
dige diagnostische oder therapeutische
Methoden sollten nach den Kriterien Wirk-
samkeit, Zweckmässigkeit und Wirt schaft -
lichkeit (WZW) überprüft werden. Dabei
geht es darum, diese Verfahren mit an -
deren, weniger kostenintensiven Mög -
lichkeiten zu vergleichen. Diesem Gebiet
können zum Beispiel die Arbeiten des vor
kurzem in Zürich geschaffenen «Medical
Board» zugeordnet werden, das mit sol-
chen vergleichenden Untersuchungen be -
gonnen hat. Dieses Projekt soll aber unbe-
dingt auf landesweite Aktivitäten und
Empfehlungen erweitert werden und dazu
führen, dass bei gleicher Wirksamkeit kos-
tengünstigeren Techniken der Vorzug ge -
geben wird; selbstverständlich darf aber
eine individuelle Beurteilung der sinnvoll-
sten Variante bei jedem Patienten auch in
Zukunft nicht ausgeschlossen sein. 

Vermehrte Beachtung der relevanten
klinischen, nicht der statistischen
 Differenzen zwischen verschiedenen
aufwändigen Therapienmethoden

In Studien, welche zwei therapeutische
Ansätze miteinander vergleichen, werden

häufig geringfügige Unterschiede zwi -
schen den Resultaten in den beiden Be -
handlungsgruppen aufgrund der grossen
Zahl von Versuchspersonen als statistisch
signifikant berechnet, während der «klini-
schen» Relevanz weniger Aufmerksamkeit
gewidmet wird. Ein Beispiel dazu: bei einer
Patientengruppe mit schwerer Koronar-
krankheit wurde gezeigt, dass eine chirur-
gische Revaskularisierung verglichen mit
einer Katheter-Dilatation eine Verbesse-
rung der 18-monatigen Überlebenschan-
cen von 94 auf 95% ergibt. Müssen wir nun
daraus schliessen, dass bei all diesen
Patienten ein chirurgischer Bypass vorzu-
ziehen ist, mit entsprechend meist deutlich
längerer Spitalaufenthalts- und Rehabilita-
tionsdauer? 

Ein zweites Beispiel: Soll ein neues, teures
Medikament bei Patienten mit einem fort-
geschrittenen, spezifischen Krebsleiden
eingesetzt werden, wenn dieses eine
Lebensverlängerung von durchschnittlich
24 auf 25 Monate, d.h. um einen Monat
ermöglicht, aber die Lebensqualität nicht
merklich verbessert? Es scheint wichtig, in
solchen Situationen mit dem Patienten
und seiner Familie Vor- und Nachteile ab -
zuwägen, die Grenzen von Behandlungs-
strategien aufzuzeigen, um dann in Kennt-
nis von Wünschen und Werten der direkt
betroffenen Personen und eine Entschei-
dung zu treffen. Statistische Überlegenheit
bedeutet nicht immer ein sinnvoller klini-
scher Nutzen!

Erhöhung der Zahl und der 
«professionellen Überlebenszeit» von
ausgebildeten Medizinalpersonen

Die heute am deutlichsten verspürte Limi-
tierung in einer optimalen Betreuung von
kranken und betagten Mitmenschen am
Mangel an qualifiziertem und motiviertem
pflegendem und ärztlichem Personal. Mit
dem oben erwähnten wachsenden Bedarf
wird sich die Situation in naher Zukunft
noch zuspitzen. Zudem wird es eher
schwieriger werden, qualifizierte Personen

aus dem nahen oder fernen Ausland zu
rekrutieren; in vielen Ländern werden sich
die Arbeitsbedingungen in den Gesund-
heitsberufen verbessern, um so den eige-
nen Bedarf abdecken zu können. Es
braucht mehr Ausbildungsplätze sowie
bessere Arbeitsbedingungen für die Medi-
zinalberufe auch in der Schweiz; nur so
lässt sich mittel- und langfristig ein noch
grösserer Mangel abwenden. Natürlich
sind damit gewisse Mehrkosten in Aus-
und Weiterbildung verbunden. Diese sind
aber gerechtfertigt, um schmerzhafte
Rationierungsmassnahmen in der perso-
nellen Betreuung von kranken und von der
Pflege abhängigen Menschen zu vermei-
den.

Müssen wir Angst vor der Rationierung
haben?

Angst vor einer Rationierung ist insbeson-
dere dann angebracht, wenn diese ver-
deckt und auf nicht-sinnvolle Art und
Weise erfolgt – dies würde zu einem deut-
lichen Vertrauensverlust in das Gesund-
heitssystem und die Gesundheitsberufe
führen. Allerdings ist schon heute abseh-
bar, dass auch in einem gerechten System
gewisse Rationierungsmassnahmen nicht
vermeidbar sind. Deshalb ist es angezeigt,
dass wir uns darauf vorbereiten. Dazu
gehört  einerseits die Ausschöpfung des
immer noch vorhandenen Rationalisie-
rungspotentials. Gefragt sind andererseits
aber auch Transparenz, Offenheit und Mut
zu einer realistischen Einschätzung und
Kommunikation einer sinnvollen und nach-
haltigen Medizin, damit auch morgen noch
ein gutes Gesundheitssystem für alle zur
Verfügung steht.
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Grossrats-Kandidaten

Am 28. März 2010 werden die politischen Karten auf dem Kantonsgebiet neu gemischt.
Folgende BEKAG-Mitglieder kandidieren für den Regierungs- bzw. Grossrat und stellen  im doc.be sich

und ihre (gesundheits-)politischen Anliegen vor.

Regierungsrats-Kandidat

Name: Philippe Perrenoud
Arzt, Spezialist FMH Psychiatrie und Psychotherapie,
Vorsteher der Gesundheits- und Fürsorgedirektion des
Kantons Bern (seit 1.6.2006)

Wohnort: Tramelan
Partei: SP
Website: www.philippe-perrenoud.ch, www.4-gewinnt.ch

Bisherige politische Tätigkeiten:
Abgeordneter im Berner Grossrat (1.8.1999); Mitglied des damaligen
Regionalrates (1.8.1999); Mitglied der Interjurassischen Versammlung
(2001–2006); Präsident der Delegation des Regierungsrates für die juras-
sischen Angelegenheiten; Präsident der Westschweizer Regierungskon-
ferenz (1.1.2010).

(Gesundheits-)Politische Themen:
Seit 2006: U.a. Unterstützung Medphone und Praxisassistentenstelle,
Gründung Berner Institut für Hausarztmedizin (BIHAM), Stärkung der
Hausarztme dizin, Pilotprojekt systematische Screening-Mammografie im
Berner Jura, Projekt zur Stärkung des Medizinalstandortes Bern, neue Spi-
talliste, 4. Gesundheitsbericht.  

«Mein Hauptziel: Die wachsenden Gesundheitskosten in den Griff zu
bekommen, ohne die hohe Qualität unserer Gesundheitsversorgung im
ganzen Kanton preiszugeben. Meine Methode: Dialog, Konzertierung und
Überzeugung im Dienste nachhaltiger Lösungen.»

Name: Andreas Abplanalp
Innere Medizin FMH

Wohnort: Meiringen
Partei: Grünliberale Partei GLP
Wahlkreis: Oberland

Anliegen:
Meine Hauptmotivation zur Kandidatur ist die Bekämpfung des uner träg -
lichen militärischen Fluglärms, der von den etablierten Parteien und Poli-
tikern nur sehr halbherzig und lauwarm geführt wird! Gerade als Arzt sehe
ich im Jetlärm auch eine grosse gesundheitliche Gefahr.

(Gesundheits-)Politische Tätigkeiten
Ehemaliges Mitglied der Gesundheitskommission der Gemeinde 
Meiringen 
Ehemaliger kantonaler Delegierter (BV Engeres Oberland) 
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Name: Heuberger Thomas
Dr. med. FMH, Innere Medizin

Wohnort: Oberhofen am Thunersee
Partei: Grüne Kanton Bern
Wahlkreis: Thun

Vorstösse:
Sicherung und Verbesserung der medizinischen Grundversorgung,
Hausarztmedizin; Vorstösse in den Bereichen Spitalversorgung, Gesund-
heitsgesetzgebung, Tourismusförderung, Wildtierschutz, Kulturpolitik,
Pflegeberufe, Rettungswesen, Brustkrebsvorsorge, Krebsregister.

(Gesundheits-)Politische Tätigkeiten
Grossrat seit 2000; Vorsitzender der DV der FMH
Mitglied des Vorstandes der Kantonalen Aerztegesellschaft Kanton Bern
VR-Präsident be-med (Berufsschule medizinische Assistenzberufe Bern)
VR Oberländische Berufsschule Spiez NOSS

«Politik ist für mich immer auch die Politik des Machbaren; dies erfordert
Kompromissbereitschaft aber auch Durchhaltevermögen. Unsere Politik
soll dahin wirken, dass nachfolgende Generationen noch die Lebensbe-
dingungen und die Umstände antreffen, die eine befriedigende Leben-
squalität ermöglichen und eine intakte Umwelt nicht verunmöglichen.»

Name: Hans-Peter Kohler
Prof. Dr. med., Klinikdirektor Innere Medizin Tiefenau
Ziegler

Wohnort: Spiegel bei Bern
Partei: FDP.Die Liberalen
Wahlkreis: Mittelland-Süd

Anliegen:
Nebst meinen langjährigen standespolitischen Kenntnissen verfüge ich
über eine mehrjährige parteipolitische Erfahrung – nicht nur im Gesund-
heitswesen. Die Stärkung der medizinischen Grundversorgung ist mir ein
Anliegen. Durch meine internationale Tätigkeit als Generalsekretär der
Internationalen Gesellschaft für Innere Medizin sind mir andere Gesund-
heitssysteme nicht fremd. Ich bin für konstruktive Lösungen im Gesund-
heitswesen gerüstet.

(Gesundheits-)Politische Tätigkeiten
Vorstandsmitglied Ärztlicher Bezirksverein Bern-Regio, Mitglied Stiftungs -
rat Berner Gesundheit
Generalsekretär der Internationalen Gesellschaft für Innere Medizin
Parlamentarier Gemeinde Köniz
Parteipräsident FDP.Die Liberalen Köniz
Mitglied der Kantonalen FDP.Die Liberalen, Kommission für Gesundheit
und Soziales
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Name: Danielle Lemann bisher
Dr. med. et MME
Gemeinschaftspraxis für Hausarztmedizin Langnau,
Oberärztin Regionalspital Emmental

Wohnort: Langnau
Partei: SP
Wahlkreis: Emmental
Website: www.danielle-lemann.ch

Vorstösse 2006 bis 2010:
Für das Institut für Hausarztmedizin; Spitalplanung mit Weit- und Umsicht
(nicht nur Landspitäler schliessen); einfache kantonale Telefonnummer für
den ärztlichen Notfalldienst; Prüfung eines Instituts für Palliative Care an
der Uni Bern; Prüfung eines Instituts für Komplementärmedizin; mensch -
liches Sterben in Berns Spitälern (Palliative Care trotz DRG); Prüfung einer
kantonalen Einheits-Krankenkasse 

Name: Peter Schertenleib
Ärztlicher Leiter SWICA Gesundheitszentrum in Bern

Wohnort: Busswil
Partei: Grünliberale Partei
Wahlkreis: Seeland

Anliegen:
Ökologie, Bildung, Jugend, Effizienz in den Verwaltungsabläufen, Opti-
mierung der Rahmenbedingungen für Gewerbe, Industrie und Dienstleis-
ter unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung.

Politische Tätigkeit
Vizegemeindepräsident Busswil, Ressort Bildung

Name: Daniela Lutz
Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie

Wohnort: Bern
Partei: GFL Stadt Bern
Wahlkreis: Bern

Vorstösse:
Interfraktionelle Postulate SP/JUSO, GB/JA!, GFL/EVP (Miriam Schwarz,
SP/Cristina Anliker-Mansour, GB/Daniela Lutz, GFL): Prävention statt
spätere Sozialhilfeabhängigkeit von Jugendlichen 8.6.2008 sowie GB/JA!,
GFL/EVP, GLP, BDP/CVP (Christina An liker-Mansour, GB/Daniela Lutz,
GFL/Kathrin Bertschy, GLP/Vania Kohli, BDP): Berufsintegrationscoach-
ing für Jugendliche in der Berufs wahl phase: Frühintervention schafft Inte-
gration 12.2.2009; Postulat Fraktion GFL/EVP (Daniela Lutz-Beck, GFL):
Brückensuizide – Bern ein trauriger Rekord halter 13.11.2008; Dringliche
Motion Erich J. Hess (SVP)/Henri-Charles Beuchat (CVP)/Tanja Sollberger
(GLP)/Daniela Lutz-Beck (GFL)/Beat Zobrist (SP)/Aline Trede (GB): Instal-
lation von Brückennetzen gegen Suizide in der Stadt Bern 18.6.2009
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Bestellung gesundheitspolitische 
Zeitung «Politik + Patient»

«Politik + Patient» ist die einzige Publikation, welche die politische
Haltung der Ärzteschaft einer interessierten Öffentlichkeit kundtut. 

«Politik + Patient» bringt die Sicht der Leistungserbringer in
die öffentliche Debatte ein.

Die politische Wirkung einer gesundheitspolitischen Zeitung ist
umso grösser, je mehr Leserinnen und Leser die Ärzteschaft
damit erreicht.

Ja, ich bestelle kostenlos weitere Exemplare von «Politik und Patient»

❑ 20 ❑ 50 ❑ 100

Name/Vorname:

Adresse: Stempel/Datum/Unterschrift:

Bitte Talon ausfüllen und per Fax oder Post schicken an: 
Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Presse- und Informationsdienst
Postgasse 19, Postfach, 3000 Bern 8 Fax: 031 310 20 82

Das Gesundheitssystem inden USA ist teurer als dasschweizerische, ohne dassdie Qualität besser wäre. 47 Millionen Bürger derUSA haben keinen Versiche-rungsschutz. Erkranken sieernsthaft, sind sie finanziellruiniert oder sterben, weilniemand für ihre Behand-lung aufkommt. HillaryClinton ist in den 1990erJahren mit ihren Reform-plänen gescheitert. Nun

wagt es Barack Obamaerneut: Er will eine obliga-torische Krankenversiche-rung für alle Bürger ver-wirklichen. Die Gegner derReform warnen vor sowje -tischen Zuständen, dieBefürworter verweisen aufdie Schweiz: Nobelpreisträ-

ger Paul Krugmann lobt inder New York Times dasSchweizer Modell. AndereBeiträge preisen dasSchweizer Gesundheitssys-tem gar als «das beste derWelt». 
Tatsächlich gehört unseremedizinische Betreuung

weltweit zur Spitze. Die Kos-ten sind zwar hoch undsteigen weiter an. Aber wiralle erhalten im Krankheits-fall die notwendige Be -handlung, die freie Arzt-wahl ist gewährleistet. Zuverbessern ist der Risikoaus-gleich, zu bereinigen sind

der obligatorische Leistungs-katalog und die Spitalliste:Wir leisten uns unnötigeBehandlungen und zu vieleSpitäler. Politik+Patient zeigtin dieser Nummer auf, wiedas Kostenwachstum ge -dämpft werden kann, ohnedie Qualität unseres Ge -sund heitssystems zu gefähr-den. Im steten Bemühen,eines der besten Gesund-heitssysteme der Welt nochbesser zu machen.

Das beste Gesundheitssystemder Welt

Nummer 4/09 5. Jahrgang Herausgeber: Verband deutschschweizerischer Ärztegesellschaften (VEDAG)
Verlag Rosenfluh Publikationen AGPolitik + Patient ist eine Beilage der Sprechstunde

Verantwortlich für die Redaktion: Marco Tackenberg, Felix Adank; forum|pr

Wieviele Spitäler brauchtdie Schweiz?
Welche Spitalversorgung

braucht die
Schweiz in
Zukunft:
250, 100
oder rei-
chen 40?
Die Ant-
worten fal-
len je nach
Standpunktunterschiedlich aus.Seite 2

«Esst Nahrung...... nicht zuviel und überwiegend
Pflanzen.»
Michael
Pollans un -
terhalten-
des Plä-
doyer für
gesunde
Ernährung
richtet sich
gegen dieLebensmittelindustrie und wohl-meinende Ernährungsexperten.Seite 3

Hausärzte unter DruckLange Jahre beruhigte uns derBundesrat, die ambulante medi-
zinische
Ver sorgung
sei in allen
Regionen
der
Schweiz
gewähr-
leistet.
Doch jetzt
ist auchoffiziell anerkannt: Bis 2030droht uns ein massiver Ärzte-mangel.

Seite 4

1. Führen Sie eine volkswirtschaftliche Gesamtkosten-
rechnung ein:
Wir müssen endlich von der sektoriellen Kostenbetrachtung
wegkommen. Wenn z.B. ein invalider Polyarthritis-Patient
dank modernster Therapie wieder arbeitsfähig wird und die
IV-Rente entfällt, fallen zwar hohe Kosten im Gesundheits-
wesen an, der volkswirtschaftliche Nutzen wird aber nicht in
Betracht gezogen. Wir brauchen eine volkswirtschaftliche
Gesamtkostenbetrachtung: Dazu müs  sen Behandlung, Tag-
geld und Renten unter einem Dach zusammengefasst  wer -
den, wie dies bei der SUVA längst der Fall ist. Dies   sollte
auch bei den Krankenkassen umgesetzt werden.
2. Verbessern Sie den Risikoausgleich: Durch einen fehlgeleiteten Wettbewerb wechseln jährlich
viele gesunde Menschen mit grossem administrativemAufwand ihre Krankenkassen, um so Prämiengelder zu
sparen. Der heute geltende Risikoausgleich zwischen den
Krankenkassen berücksichtigt lediglich Alter, Geschlecht
und Wohnort. Diese Merkmale erlauben keine sinnvolle
Einschätzung des Krankheitsrisikos – Leidtragende sind
ältere Versicherte und Chronischkranke. Deshalb brau-
chen wir dringend einen verbesserten morbiditätsorien-
tierten Risikoausgleich. 

Politik + Patient

Politik+Patient begrüsst den neuen Chef desDepartement des Innern, Bundesrat Didier Burk-halter, auf der Grossbaustelle Gesundheitswe-sen. Und zeigt sieben Reformschritte auf, diePatienten und Prämienzahler gleichermassenzugute kommen. 

Eine Reformagenda für den neuenGesundheitsminister!

Foto: Keystone

3. Beschränken Sie den Leistungskatalog auf das medizinisch Notwendige:Der Leistungskatalog der obligatorischen Krankenver -
sicherung enthält heute zum Teil Leistungen, die den ge -
setzlichen Anforderungen nach Wirksamkeit, Zweck -
mässigkeit und Wirtschaftlichkeit nicht entsprechen.
Haben Sie den Mut, diese Leistungen zu streichen – und
nur neue zuzulassen, die einen echten Zusatznutzen für
den Patienten bringen. 

Name: Jürg Schlup
Hausarzt, executive MBA Uni St.Gallen

Wohnort: Zollikofen
Partei: FDP.Die Liberalen
Wahlkreis: Mittelland Nord
Website: www.juerg.schlup.be

Anliegen:
Ich setze mich konsequent ein für bessere Rahmenbedingungen in Spital
und Praxis. Dabei suche ich nach Lösungen, nicht nach Hindernissen.

(Gesundheits-)Politische Tätigkeiten
Präsident Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Vizepräsident der Spitalversorgungskommission des Kantons Bern
Beirat Berner Bildungszentrum Pflege
Mitglied Geschäftsleitung Konferenz Kantonaler Aerztegesellschaften
Mitglied Leitender Ausschuss BernerKMU
Mitglied Bernische Gewerbekammer


